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RS OGH 1926/12/28 2Ob1025/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.12.1926

Norm

ABGB §521 E

Rechtssatz

Wurde das Wohnungsrecht als ein Teil des lebenslänglichen Unterhaltes des Auszüglers vereinbart, steht dessen

Kindern kein Recht auf diese Wohnung des Vaters zu.

Entscheidungstexte

2 Ob 1025/26
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